
 

Newsletter September 2007   

Flensburg-Handewitt, September 2007 

Steuertermine  

Vorschau auf die Steuertermine Oktober 2007:  

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge September 2007:  
Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten 
Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für September ergibt sich demnach als 
Fälligkeitstermin der 26.09.2007.  

Inhalt:   

1. Alle Steuerpflichtigen: Das steuerliche

 

Brandzeichen vom Geburtstisch bis in den 
Himmel

  

2. Alle Steuerpflichtigen: Missbrauch steuerlicher

 

Gestaltungsmöglichkeiten

  

3. Alle

 

Steuerpflichtigen: Musterverfahren zur Nichtabziehbarkeit von

 

Steuerberatungskosten

  

10.09. Umsatzsteuer 
Lohnsteuer 
Kirchensteuer zur 
Lohnsteuer 
Einkommensteuer 
Kirchensteuer 
Körperschaftsteuer 
Getränkesteuer 
Vergnügungsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.09. für den 
Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung 
und die Zahlung per Scheck. 
Zahlungen per Scheck gelten ab dem 01.01.2007 erst drei 
Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als 
rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag 
dem Finanzamt vorliegen. 

Alle Angaben ohne Gewähr 

10.10. Umsatzsteuer 
Lohnsteuer 
Kirchensteuer zur 
Lohnsteuer 
Getränkesteuer 
Vergnügungsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.10. für den 
Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung 
und die Zahlung per Scheck. 
Zahlungen per Scheck gelten ab dem 01.01.2007 erst drei 
Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als 
rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag 
dem Finanzamt vorliegen. 

Alle Angaben ohne Gewähr 
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4. Alle

 
Steuerpflichtigen: Behandlung der Aufwendungen für pflegebedürftige

 
Personen

  
5. Alle Steuerpflichtigen:

 
Vorsicht beim Verkauf des Kfz

  
6. Arbeitnehmer: Aufwendungen für

 
Aktienoptionen

  

7. Unternehmer:

 

Umsatzsteuer bei gemischt genutzten Kraftfahrzeugen

  

8. GmbH-Geschäftsführer: Steuerhaftung bei

 

Liquiditätsengpässen

  

9. Eltern: Auch

 

für das verheiratete Kind kann es noch Kindergeld geben

  

10. Erben: Eingetragene Lebenspartnerschaften bei

 

der Erbschaftsteuer

   

1. Alle Steuerpflichtigen: Das steuerliche Brandzeichen vom Geburtstisch bis in den 
Himmel  
Schon im Gesetzgebungsverfahren in 2003 hatte die damalige Bundesregierung beschlossen,

 

eine einheitliche Steueridentifikationsnummer für jeden Bundesbürger einzuführen. Bis zum 
30.06. dieses Jahres hatten die deutschen Meldebehörden dabei Zeit, die notwendigen 
Datensätze eines jeden Bürgers an das Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln. Der 
Datenübertrag ist mittlerweile abgeschlossen und ab Oktober 2007 will das 
Bundeszentralamt entgegen den Protesten der Datenschützer damit beginnen, die ersten 
"steuerlichen Brandzeichen" in Form einer elfstelligen Nummer auszugeben. Gespeichert 
werden unter der Nummer der Familienname sowie eventuelle frühere

 

Namen, der Vorname, 
ein eventuell vorhandener Doktorgrad und ein eventueller Künstlername, der Tag sowie der 
Ort der Geburt, das Geschlecht und der gegenwärtige Hauptwohnsitz. 
Vom Geburtstisch bis in den Himmel ist dabei durchaus wörtlich zu nehmen, denn die 
einheitliche Steuernummer soll mit Geburt erteilt werden und nicht etwa mit dem Tode der 
steuerpflichtigen Person gelöscht werden. Vielmehr wird eine Löschung erst stattfinden, 
wenn die Nummer zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nicht mehr erforderlich ist. Im 
Maximalfall kann die Nummer so noch bis zu 20 Jahre (!) nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem der Steuerpflichtige verstorben ist, gespeichert werden. 
(Einzel-)Unternehmer sowie Personen- und Kapitalgesellschaften erhalten neben der 
einheitlichen Steueridentifikationsnummer noch eine Wirtschaftsidentifikationsnummer, 
unter der sämtliche betriebliche Daten gespeichert werden. 
nach oben

  

2. Alle Steuerpflichtigen: Missbrauch steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten  
Am 08.08.2007 hat das Bundeskabinett das Jahressteuergesetz 2008 beschlossen, welches 
zahlreiche Änderungen aus diversen Bereichen des Steuerrechts enthält. Besonders 
hervorzuheben ist eine Änderung der Abgabenordnung und zwar die Änderung des 
bisherigen § 42 AO. 
"42 Glocken hör´ ich läuten!", hat man gerne gesagt, wenn ein Missbrauch von steuerlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten in Betracht kam. Ausweislich des Gesetzgebungsverfahrens wird 
der in der Abgabenordnung beheimateten Norm nun eine Definition zugefügt, um die 
Regelung präziser zu gestalten. Wenn man den Gesetzestext des Entwurfs zum 
Jahressteuergesetz 2008 liest wird deutlich, dass nichts anderes als eine Beweislastumkehr 
eingeführt wird. Hier heißt es: 
"Durch Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts kann das Steuergesetz nicht 
umgangen werden. Ein Missbrauch liegt vor, wenn eine zu einem Steuervorteil führende 
ungewöhnliche rechtliche Gestaltung gewählt wird, für die keine beachtlichen 
außersteuerlichen Gründe durch den Steuerpflichtigen nachgewiesen werden. Ungewöhnlich 
ist eine Gestaltung, die nicht der Gestaltung entspricht, die vom Gesetzgeber in 
Übereinstimmung mit der Verkehrsanschauung zum Erreichen bestimmter wirtschaftlicher 
Ziele vorausgesetzt wurde. Liegt ein Missbrauch vor, entsteht der Steueranspruch wie bei 
einer gewöhnlichen rechtlichen Gestaltung." 
Ursprünglich beinhaltete der Referentenentwurf zum Jahressteuergesetz 2008 sogar eine 
noch drastischere Fassung der Regelung, welche mit der o.g. Fassung ein wenig entschärft 
wurde. Wahrscheinlich jedoch zu wenig, denn unter dem Strich wird nicht nur der "schwarze 
Peter" der Beweislast auf den Steuerpflichtigen abgeschoben. Vielmehr wimmelt die 
Regelungen nur so von unbestimmten Rechtsbegriffen wie beispielsweise "ungewöhnliche 
rechtliche Gestaltung" oder "beachtliche außersteuerliche Gründe". Ausweislich der 
Gesetzesbegründung wird hinsichtlich solcher Begrifflichkeiten auf die bereits existierende 
Rechtsprechung hingewiesen; fraglich ist dann nur, warum eine Neuregelung der Norm 
notwendig ist, denn die Rechtsprechung hatte ebenso bereits den Missbrauch rechtlicher 
Gestaltungsmöglichkeiten umrissen. Im Endeffekt wird es durch diese Regelung für den 
Finanzbeamten leichter, jegliche

 

Steuergestaltungen zu verwerfen, denn der Steuerpflichtige 
muss schließlich den Missbrauchsvorwurf entkräften. Wahrscheinlich werden eher mehr als 
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weniger Rechtsstreitigkeiten bei den Finanzgerichten anhängig werden. 
Hinweis:  
Das Jahressteuergesetz 2008 muss noch das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren 
durchlaufen. Mit einer Beschlussfassung durch den Bundesrat ist nach jetzigem Stand Ende 
November 2007 zu rechnen. 
nach oben

  

3. Alle Steuerpflichtigen: Musterverfahren zur Nichtabziehbarkeit von 
Steuerberatungskosten  
Bereits mit Wirkung zum 01.01.2006 wurde die Abzugsfähigkeit von Steuerberatungskosten 
deutlich eingeschränkt, indem der Sonderausgabenabzug gestrichen wurde. Aufwendungen 
für den Steuerberater sind daher nur noch im Rahmen der Einkunftsarten abzugsfähig, da 
hier ein direkter Zusammenhang zu steuerpflichtigen Einnahmen besteht und es unstrittig 
ist, dass ein auch den Bereich der Einkunftsarten betreffendes Abzugsverbot nicht in 
Einklang mit dem Grundgesetz zu bringen wäre. Komplett privat bedingte 
Steuerberatungskosten, also genauer die Gebühr, die auf das Ausfüllen des Mantelbogens 
sowie der Anlage Kind entfällt, bleiben außen vor. 
Mittlerweile sind sowohl vor dem Niedersächsischen Finanzgericht (Az: 10 K 103/07) als 
auch vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg (Az: 5 K 186/07) Verfahren anhängig, die 
sich gegen die Nichtabziehbarkeit der Steuerberatungskosten in 
Einkommensteuerbescheiden für 2006 richten. Zur Begründung wird angeführt, dass das 
Abzugsverbot gegen das Grundgesetz verstoße, weil die Anfertigung der 
Einkommensteuererklärung niemals aus rein privaten Gesichtpunkten, sondern 
ausschließlich aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung erfolge. Da das deutsche Steuerrecht 
zudem in hohem Maße kompliziert sei, erscheine die Hinzuziehung von fachlich qualifizierten 
Personen, wie beispielsweise einem Steuerberater, unumgänglich.  

Hinweis:  
Die Kläger der beiden Musterverfahren lassen keinen Zweifel daran, ihre Verfahren bis vor 
das Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe zu tragen, zumal ein Verfahren vom Bund der 
Steuerzahler unterstützt wird. 
nach oben

  

4. Alle Steuerpflichtigen: Behandlung der Aufwendungen für pflegebedürftige 
Personen  
Nach § 33 Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) wird die Einkommensteuer auf Antrag 
ermäßigt, wenn einem Steuerpflichtigen zwangsläufig größere Aufwendungen als der 
überwiegenden Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Einkommensverhältnisse, gleicher 
Vermögensverhältnisse und gleichen Familienstandes erwachsen (sog. außergewöhnliche 
Belastungen). Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes (BFH) sind 
Aufwendungen dabei dann außergewöhnlich, wenn sie nicht nur ihrer Höhe, sondern auch 
ihrer Art und dem Grunde nach außerhalb des Üblichen liegen. Die üblichen Aufwendungen 
der Lebensführung, die in Höhe des Existenzminimums durch den Grundfreibetrag 
abgegolten sind, sind insofern vom Anwendungsbereich des § 33 EStG ausgeschlossen. Mit 
Urteil vom 10.05.2007 hat der BFH die Anwendung der Vorschrift auf Kosten der 
Unterbringung pflegebedürftiger Personen klargestellt. 
Danach zählen zu den üblichen Aufwendungen der Lebensführung regelmäßig auch die 
Kosten für die altersbedingte Unterbringung in einem Altenwohnheim. Dagegen sind 
Aufwendungen für die Pflege eines pflegebedürftigen Steuerpflichtigen ebenso wie 
Krankheitskosten außergewöhnliche Belastungen i.S.d. § 33 EStG. Ist der Steuerpflichtige in 
einem Heim untergebracht, sind insofern die tatsächlich angefallenen Pflegekosten als 
außergewöhnliche Belastungen abziehbar, wenn sie von den - zu den Kosten der üblichen 
Lebensführung rechnenden - Kosten für die Unterbringung abgrenzbar sind. Sind mit dem 

Tipp: Wer von eventuellen positiven Richtersprüchen profitieren möchte, muss die 
Berücksichtigung der Steuerberatungskosten in der Einkommensteuererklärung für 
2006 beantragen. Da das Finanzamt den Abzug derzeit verwehren muss, ist gegen 
den Einkommensteuerbescheid Einspruch einzulegen und im Hinblick auf die bereits 
anhängigen Verfahren die eigene Verfahrensruhe zu beantragen. Weil es sich 
derzeit erst um eine Anhängigkeit der Musterverfahren bei Finanzgerichten handelt, 
sind Sie insoweit auf das Wohlwollen Ihres Sachbearbeiters angewiesen. Lehnt 
dieser Ihren Antrag auf Verfahrensruhe ab, sind Sie gezwungen, selbst zu klagen. 
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von allen Heimbewohnern zu entrichtenden Pauschalentgelt für die Heimunterbringung auch 
Pflegeleistungen abgegolten, kann das Entgelt nicht in übliche als Kosten der Lebensführung 
zu behandelnde Unterbringungskosten und in außergewöhnliche Krankheits-/Pflegekosten 
aufgeteilt werden. 
Ausnahmsweise sind jedoch nach der bisherigen Rechtsprechung auch die 
Unterbringungskosten bzw. das Pauschalentgelt - abzüglich einer Haushaltsersparnis - als 
außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen, wenn die Unterbringung in einem 
Altenheim durch eine Krankheit veranlasst war Dies gilt allerdings grundsätzlich nicht, wenn 
der Steuerpflichtige erst während des Aufenthalts erkrankt ist. Abweichend hiervon lässt die 
Finanzverwaltung die Aufwendungen auch dann zum Abzug zu, wenn die Krankheit oder 
Pflegebedürftigkeit erst nach dem Einzug in das Heim eintritt, jedoch nur, wenn mindestens 
ein Schweregrad der Pflegebedürftigkeit i.S.d. §§ 14, 15 SGB XI festgestellt ist (R 33.3 Abs. 
1 EStR 2005).  

nach oben

  

5. Alle Steuerpflichtigen: Vorsicht beim Verkauf des Kfz  
In einem aktuellen Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 22.02.2007 (Az: 14 K 
315/06) hat dieses zum Ende der Kfz-Steuerpflicht Stellung bezogen. Danach endet die 
Steuerpflicht erst, wenn der zuständigen Zulassungsbehörde die vorgeschriebene 
Veräußerungsanzeige zugeht. In dieser

 

müssen wahrheitsgemäß der Name und die Anschrift 
des Fahrzeugkäufers enthalten sein. Fehlt es an diesen Angaben oder stellen sich diese 
Angaben als nicht wahrheitsgemäß heraus und kann die Zulassungsstelle aus diesem Grund 
den Käufer nicht ausfindig machen, ist der bisherige Halter des Wagens verpflichtet, die 
Steuer so lange zu zahlen, bis die notwendige Ab- oder Ummeldung erfolgt ist.  

nach oben

  

6. Arbeitnehmer: Aufwendungen für Aktienoptionen  
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte mit Urteil vom 03.05.2007 (Az: VI R 36/05) darüber zu 
entscheiden, wie und wann Aufwendungen des Arbeitnehmers im Zusammenhang mit 
Aktienoptionen, die durch den Arbeitgeber eingeräumt werden, steuerlich berücksichtigt 
werden können. Im Streitfall war der Kläger als leitender Mitarbeiter beschäftigt. Im Jahr 
1997 machte er vom Angebot seines Arbeitgebers Gebrauch, Aktienoptionsscheine mit 
Bezugsrecht auf Inhaber-Stammaktien zu erwerben. Er erhielt 5.440 Stück Optionsscheine 
zum Preis von damals je 20 DM (insgesamt 108.800 DM). Die Optionen waren zunächst bis 
01.06.1999 befristet. Da zu diesem Zeitpunkt der Kurs der Aktie unter dem vereinbarten 
Bezugspreis von 190 DM lag, wurde die Laufzeit der Option bis zum 30.11.1999 verlängert. 
Der Kläger machte auch zu diesem Zeitpunkt von seinem Bezugsrecht keinen Gebrauch und 
ließ damit das Optionsrecht verfallen, weil der Aktienkurs nach wie vor unter dem 
vereinbarten Bezugspreis lag. Eine Rückgabemöglichkeit nicht genutzter Optionsscheine war 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vertraglich ausgeschlossen worden. Der Kläger 
machte daraufhin die Aufwendungen für den Erwerb der Optionsrechte in Höhe von 
insgesamt 108.800 DM als Werbungskosten bei seinen Einkünften aus nichtselbstständiger 
Arbeit geltend. Das Finanzamt ließ diesen Werbungskostenabzug nicht zu. Das Finanzgericht 
München wies die daraufhin eingereichte Klage ab (Urteil vom 17.09.2004, Az: 8 K 
2726/03). Der BFH gab

 

der Revision des Klägers statt und entschied, dass die Optionskosten 
als vergebliche Werbungskosten die Einkünfte des Klägers aus nichtselbstständiger Arbeit 
mindern. 
Nach Auffassung des BFH bestand kein Zweifel daran, dass die vom Arbeitgeber 
beabsichtigte verbilligte Überlassung der Aktien "für eine Beschäftigung" des Klägers 
gewährt wurde und damit zu Arbeitslohn geführt hätte. Mit den erwarteten Einnahmen aus 

Tipp: Die Pflegeaufwendungen können nicht nur geltend gemacht werden, wenn der 
Pflegebedürftige diese selbst trägt, sondern auch dann, wenn nahe Angehörige die 
Kosten übernehmen. Angesichts der Kostenspirale im Gesundheitswesen kann die 
Steuerersparnis substantiell sein. Sollten Sie Pflegekosten für nahe Angehörige 
tragen, lohnt es sich daher auf alle Fälle, steuerlichen Rat einzuholen. 

Tipp: Damit man darlegen kann, alles getan zu haben, um die richtigen Daten des 
Fahrzeugkäufers zu erhalten und sich so in eine rechtssicherere Position zu 
manövrieren, macht es Sinn, sich von dem Personalausweis bzw. dem Reisepass 
des Käufers eine Kopie anzufertigen. 
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